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Ausführungsbestimmungen des Fachbereichs 
Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften für 
den Studiengang Master of Education – Lehr-
amt an beruflichen Schulen mit dem Fach Poli-
tik und Wirtschaft vom 22. September 2005 zu 
den Allgemeinen Prüfungsbestimmungen der 
Technischen Universität Darmstadt (APB) 

Zu § 2 Abs. 1 
Die Technische Universität Darmstadt verleiht nach 
bestandenen Prüfungen im Studiengang Master of 
Education – Lehramt an beruflichen Schulen mit 
dem Fach Politik und Wirtschaft den akademi-
schen Grad "Master of Education" (M. Ed.). 

Zu § 3 Abs. 5 
Soweit im Studien- und Prüfungsplan keine Festle-
gungen getroffen wurden, sind die Fachprüfungen 
im Anschluss an den Besuch des zugehörenden 
Moduls abzulegen. 

Zu § 5 Abs. 2 
Alle Prüfungen der Masterprüfung finden studien-
begleitend statt. 

Zu § 5 Abs. 3 
1. Die Masterprüfung wird abgelegt, indem Cre-

dits gemäß Studien- und Prüfungsplan (Anhang 
I) erworben werden. Die Masterprüfung setzt 
sich zusammen aus den Prüfungen, Studienleis-
tungen und der Abschlussarbeit. 

2. Der Erwerb der Credits erfolgt durch Fachprü-
fungen und Leistungsnachweise im Rahmen 
von Modulen. Die Module und die im Rahmen 
des jeweiligen Moduls abzulegenden Studien- 
und Prüfungsleistungen sind im Studien- und 
Prüfungsplan (Anhang I) aufgeführt. 

Zu § 5 Abs. 4 
Die Fachprüfungen werden entsprechend den An-
gaben im Studien- und Prüfungsplan (Anhang I) 
schriftlich und/oder mündlich oder in einer dem 
Fach angemessenen Form durchgeführt. 

Zu § 5 Abs. 5 
Die Prüfenden geben die Prüfungsform zum Beginn 
einer Veranstaltung bzw. rechtzeitig vor Beginn der 
Meldefrist durch Aushang bekannt. 

Zu § 5 Abs. 7 
Die Prüfungsanforderungen in den einzelnen Fä-
chern sind im Anhang II (Modulbeschreibungen) zu 
diesen Ausführungsbestimmungen beschrieben. 
Änderungen sind durch Beschluss des Fachbe-
reichsrates zulässig und werden semesterweise 
bekannt gegeben. 

Zu § 5 Abs. 8 
Die Anzahl der zu erwerbenden Credits pro Modul 
sind im Studien- und Prüfungsplan (Anhang I) 
festgelegt. 

Zu § 7 Abs. 1  
Der Fachbereich Gesellschafts- und Geschichtswis-
senschaften richtet für den Studiengang Master of 
Education – Lehramt an beruflichen Schulen mit 
dem Fach Politik und Wirtschaft eine Prüfungs-
kommission ein. 

Zu § 11 Abs. 2  
Für den Studiengang ist ein Praktikum von 52 Wo-
chen aus dem Bereich der mit dem Fach kombinier-
ten beruflichen Fachrichtung erforderlich. Immatri-
kulationsvoraussetzung ist in der Regel der Nach-
weis von 26 Wochen. Der Nachweis des Prakti-
kums entfällt für Studierende, die den Abschluss 
Bachelor of Education an der Technischen Univer-
sität Darmstadt erworben haben. Näheres ist in der 
Praktikumsordnung geregelt. 

Zu § 17a Abs. 1 
Zugangsvoraussetzung zum Studiengang Master of 
Education – Lehramt an beruflichen Schulen ist der 
Abschluss eines Bachelor of Education – Gewerb-
lich-technische Bildung der Technischen Universi-
tät Darmstadt oder eines vergleichbaren Studien-
gangs. Für Bewerber, die nicht den Abschluss des 
Bachelor of Education der Technischen Universität 
Darmstadt oder eines vergleichbaren Studiengangs 
nachweisen können, sondern einen Hochschulab-
schluss erworben haben, der einer beruflichen 
Fachrichtung (§ 13 Abs. 1 Hessisches Lehrerbil-
dungsgesetz vom 29. November 2004, GVBl. I S. 
330) entspricht, kann die zuständige Prüfungs-
kommission Zugangsvoraussetzungen in Form von 
Auflagen festlegen. 

Zu § 18 Abs. 1 
Zulassungsvoraussetzung zur letzten Fachprüfung 
ist der Nachweis des Gesamtpraktikums gemäß § 
11 Abs. 2 mittels einer Bescheinigung einer Beauf-
tragten bzw. eines Beauftragten der Prüfungskom-
mission. 

Zu § 19 Abs. 1 
Termine für Einzelprüfungen können von der Prü-
fungskommission mit dem jeweiligen Prüfling und 
der bestellten Prüferin bzw. dem bestellten Prüfer 
festgelegt werden. 

Zu § 20 Abs. 1 
Zum Erwerb des Master of Education sind Prüfun-
gen und Studienleistungen gemäß den im Studien- 
und Prüfungsplan (Anhang I) aufgeführten Modu-
len abzulegen und 120 Credits zu erwerben. 

Zu § 22 Abs. 2 
Die Dauer der mündlichen Prüfungen ist im Stu-
dien- und Prüfungsplan (Anhang I) festgelegt. 

Zu § 22 Abs. 5 
Die Dauer der schriftlichen Prüfungen ist im Stu-
dien- und Prüfungsplan (Anhang I) festgelegt. 
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Zu § 22 Abs. 6 
Die Dauer der Prüfungen gemäß § 5 Abs. 4 ist im 
Studien- und Prüfungsplan (Anhang I) festgelegt. 

Zu § 23 Abs. 3 
Die Master-Thesis (15 Credits) kann in der Fach-
wissenschaft des Fachs, in der Fachdidaktik des 
Fachs, in der Erziehungswissenschaft oder in der 
Fachdidaktik der beruflichen Fachrichtung ge-
schrieben werden. 

Zu § 23 Abs. 5 
Die Bearbeitungszeit der Master-Thesis beträgt 6 
Monate. 

Zu § 28 Abs. 3 
Die Gesamtnote berechnet sich aus den Noten der 
in Anhang I vorgeschriebenen Prüfungsleistungen, 
den Noten der in Anhang I aufgeführten benoteten 
Studienleistungen und aus der Note der Abschluss-
arbeit (15 Credits) im Verhältnis der jeweils zuge-
ordneten Credits. 

Zu § 32 Abs. 1  
Unter den Voraussetzungen des § 68 Absatz 3 Hes-
sisches Hochschulgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I, S.374), 
unter Berücksichtigung der Änderungen durch 
Gesetze vom 31. Oktober 2001 (GVBl. I S. 434), 
vom 14. Juni 2002 (GVBl. I, S. 255), vom 6. De-
zember 2003 (GVBl. I S. 309) und vom 18. De-
zember 2003 (GVBl. I S. 513) – HHG kann eine 
Befristung der Prüfung durch die zuständige Prü-
fungskommission ausgesprochen werden. 

Zu § 35 Abs. 1 
Im Zeugnis der bestandenen Masterprüfung werden 
neben den Prüfungen und Studienleistungen mit 
Angaben der Noten die jeweils erworbenen Credits 
aufgeführt. 

Zu § 39 Abs. 2 
Die Ausführungsbestimmungen treten am 18. De-
zember 2006 in Kraft. Sie werden in der Universi-
tätszeitung der Technischen Universität Darmstadt 
veröffentlicht. 
 
Darmstadt, den 19.12.2006 
 
Der Dekan des Fachbereiches Gesellschafts- und 
Geschichtswissenschaften der Technischen Univer-
sität Darmstadt 
 
Prof. Dr. Hubert Heinelt 
 
 
 
 
Anhang I Studien- und Prüfungsplan 
Anhang II Modulbeschreibungen 
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Studiengang Master of Education - Lehramt an beruflichen Schulen - 
Fach Politik und Wirtschaft

Anhang I: Studien- und Prüfungsplan 

CP = Kreditpunkte
Prüfungsart: s = schriftlich; m = mündlich
f = fakultativ (Bekanntgabe der Prüfungsform bis zum Meldetermin)
Studienleistungen: b = benotet; u = unbenotet
Modul* siehe zu § 5 Abs. 4
SF = Referat und Hausarbeit; SF* = Unterrichtsentwurf

1. WS 2. SS 3. WS 4. SS
CP CP CP CP

Politik und Wirtschaft (60 CP)
Pflichtbereich (42 CP)

Modul Einführung in die Politikwissenschaft*
Vorlesung: Einführung in die Politikwissenschaft 3 s 120

Modul Politische Theorie und politische Philosophie*
Vorlesung: Politische Theorie und politische Philosophie 3 s 120

Proseminar: Politische Theorie und politische Philosophie 3
Modul Das politische System der Bundesrepublik Deutschland*

Vorlesung: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland 3 s 120
Proseminar: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland 3

Modul Internationale Beziehungen und Außenpolitik*
Vorlesung: Internationale Beziehungen und Außenpolitik 3 s 120

Proseminar: Internationale Beziehungen und Außenpolitik 3
Modul Wirtschaft und Recht

Vorlesung: Einführung in die Volkswirtschaftslehre 3 s 120
Übung: Einführung in die Volkswirtschaftslehre 3 s 120

Vorlesung: ("Grundlagen der …" ersetzt durch) Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 3 s 120
Vorlesung: Arbeitsrecht 3 s 120

Modul Fachdidaktik
Seminar: Allgemeine Fachdidaktik 6

Proseminar/Seminar: Themenbezogende Fachdidaktik 3

Studienbeginn im Wintersemester und Sommersemester möglich
Studienbeginn im Wintersemester empfohlen

Studien-
leistung

Studien-
leistung als 
Zulassungs-

voraussetzung

Prüfung

Art Dauer 
(min)

SF

SF

SF
SF*

SF
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Wahlpflichtbereich (18 CP)
(drei Module, davon mindestens zwei politikwissenschaftliche Module)

Modul Demokratisches Regieren in Mehrebenensystemen
f s/m 120/15

Seminar aus dem Themenfeld demokratisches Regieren in Mehrebenensystemen 3 f s/m 120/15
Modul Öffentliche Verwaltung und Organisationen der Interessenvermittlung

f s/m 120/15

Seminar aus dem Themenfeld Verwaltung und Interessenvermittlung 3 f s/m 120/15
Modul Internationale Beziehungen und Organisationen

f s/m 120/15

Seminar aus dem Themenfeld Internationale Beziehungen und Organisationen 3 f s/m 120/15
Modul Vertiefung Volkswirtschaftslehre

Vorlesung: Mikroökonomie 3 s 120
Vorlesung: Makroökonomie 3 s 120

Modul Arbeitsmarkt und soziale Sicherung
Vorlesung: Vertiefung im Arbeitsrecht, insbesondere: Kollektives Arbeitsrecht 3 s 120

Vorlesung: Soziale Sicherung 3 s 120
Erziehungswissenschaften (25 CP)

Pflichtbereich (16 CP)
Modul P1: Bildungstheorie im gesellschaftlichen Kontext 

Vorlesung: Berufliche Weiterbildung (= BP III) 2 s 120
Zwei Seminare aus:

Lebenslanges Lernen als neue Anforderung an die berufliche Weiterbildung b
Berufsbildungspolitik und -systeme, Recht und Organisation der beruflichen Bildung b

Curriculumentwicklung b
Modul P2: Beobachten, diagnostizieren, beraten und fördern 

Vorlesung: Pädagogische Psychologie 2 s 120
Zwei Seminare aus:

Pädagogische Diagnostik und Benachteiligtenförderung b
Pädagogische Psychologie unter Entwicklungsaspekten in der Jugendphase b

Professionelles Handeln in Bildungsprozessen b

3
3
3

oder SF
3Vorlesung aus dem Themenfeld Internationale Beziehungen und Organisationen

oder SF

Vorlesung aus dem Themenfeld Verwaltung und Interessenvermittlung 3
oder SF

Seminar aus dem Themenfeld demokratisches Regieren in Mehrebenensystemen

3

3

3
3
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Wahlpflichtbereich (9 CP) - Ein Modul aus:
Modul WP1: Qualität und Management von Bildungsprozessen

Seminar: Bildungs- und Qualifikationsmanagementsysteme b
Seminar Evaluationsforschung und -verfahren b

Seminar: Curriculumentwicklung und Qualität von Lehr-Lern-Prozessen b
Modul WP2: Berufsbildung im Kontext von Geschlecht und Internationalität

Seminar: Theorien der Genderforschung b
Seminar: Internationale Berufsbildung b

Seminar: Berufsbildungstheorie in Bezug zu Gender und Internationalität b
oder

Vorlesung: Theorien der Berufspädagogik b
Modul WP3: E-Learning und Informationspädagogik

Vorlesung: Informationspädagogik b
Seminar: Neue Medien in der Bildung b

Projekt: E-Learning b
Berufliche Fachrichtungen (20 CP)

Wahlpflichtbereich (eine Fachrichtung aus):
Bautechnik
Modul Fachdidaktik

Fachdidaktik 3.1 (Vertiefung) 5 b
Fachdidaktik 3.2 (Vertiefung) 5 b

Modul Schulpraktische Studien 2
Schulpraktische Studien 2

(SPS 2.1 = 4 CP, SPS 2.2 = 4 CP, SPS 2.3 = 2 CP) b

Chemietechnik
Modul Fachdidaktik

Praktischer Experimentalunterricht: Anorganische Chemie 5 b
Praktischer Experimentalunterricht: Organische Chemie 5 b

Modul Schulpraktische Studien 2
Schulpraktische Studien 2

(SPS 2.1 = 4 CP, SPS 2.2 = 4 CP, SPS 2.3 = 2 CP) b

Druck- und Medientechnik
Modul Fachdidaktik

Didaktik der Technik 4 m 30
Didaktik der Druck- und Medientechnik 3 m 30

Didaktik der Informationstechnik 3 m 30

10

10

3
3
3

3
3
3

3

3
3
3

Endfassung 3/4



Master of Education - Lehramt an beruflichen Schulen - Fach Politik und Wirtschaft

Modul Schulpraktische Studien 2
Schulpraktische Studien 2

(SPS 2.1 = 4 CP, SPS 2.2 = 4 CP, SPS 2.3 = 2 CP) b

Elektrotechnik und Informationstechnik
Modul Fachdidaktik

Didaktik der Technik 4 m 30
Didaktik der Elektrotechnik 3 m 30

Didaktik der Informationstechnik 3 m 30
Modul Schulpraktische Studien 2

Schulpraktische Studien 2
(SPS 2.1 = 4 CP, SPS 2.2 = 4 CP, SPS 2.3 = 2 CP) b

Informatik
Modul Fachdidaktik

Informatik im Schulunterricht 3 b
E-Learning 3 f s/m 120/30

Wahlpflichtveranstaltung Fachdidaktik: Praktikum in der Lehre oder Studienarbeit 4 b
Modul Schulpraktische Studien 2

Schulpraktische Studien 2
(SPS 2.1 = 4 CP, SPS 2.2 = 4 CP, SPS 2.3 = 2 CP) b

Körperpflege
Modul Fachdidaktik

Fachdidaktik Körperpflege 1 4 b
Fachdidaktik Körperpflege 2 3 b
Fachdidaktik Körperpflege 3 3 b

Modul Schulpraktische Studien 2
Schulpraktische Studien 2

(SPS 2.1 = 4 CP, SPS 2.2 = 4 CP, SPS 2.3 = 2 CP) b

Metalltechnik
Modul Fachdidaktik

Didaktik der Technik 4 m 30
Didaktik der Metalltechnik 3 m 30

Didaktik der Informationstechnik 3 m 30
Modul Schulpraktische Studien 2

Schulpraktische Studien 2
(SPS 2.1 = 4 CP, SPS 2.2 = 4 CP, SPS 2.3 = 2 CP) b

Master-Thesis (15 CP) 15

10

10

10

10

10
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